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» Der Kühlschrank ist defekt, das
WaschbeckenhateinenSprungund
dieThermenwartungstehtebenfalls
an: Nicht selten führt der Weg des
Mieters in solchen Fällen zum Ver-
mieter. Doch nicht immer ist dieser
auch zuständig.
Als Faustregel gilt: Bei Mietobjek-
ten, die dem Voll- und Teilanwen-
dungsbereich des Mietrechtsgeset-
zes unterliegen – das sind vor allem
Altbauwohnungen,dievor1945be-
ziehungsweise 1953 errichtet wur-
den – muss sich der Vermieter oder
die von ihm beauftragte Hausver-
waltung um ernste Schäden im In-
nerenderWohneinheit,wieetwaei-
nen Rohrbruch oder undichte Lei-
tungen, kümmern. Schwere Gebre-
cheninallgemeinenTeilendesHau-
ses–etwaanderFassade,amBalkon
oder im Stiegenhaus – unterliegen
ebenfalls dem Aufgabenbereich des
Eigentümers. Der Mieter muss das
Objekt warten und für die Instand-
haltung von Licht-, Gas- und Was-
serleitungen sowie der sanitären
Einrichtungen sorgen. Die kaputte
WC-SpülungmussalsoderBewoh-
ner reparieren. So weit, so klar, doch
nicht immer sind sich die Parteien
auch einig.

Schimmel etwa, der sich an der De-
cke oder den Wänden breitmacht,
führt sehr häufig zu Unstimmigkei-
ten.BeikleinerenStellenistderMie-
ter selbst angehalten, diese zu besei-
tigen. Ist der Befall größer und ist
auch noch ein Baumangel wie eine
schlechteDämmungoder einRohr-
bruch dafür verantwortlich, muss
der Vermieter für eine vollständige
Wiederherstellung sorgen.
„Oft kommt es in solchen Fällen
auchzumStreitvorGericht,weilEi-
gentümerbehaupten,dassdieUrsa-
che bei den Bewohnern liegt, die zu
wenig geheizt und gelüftet haben“,
sagtderWienerAnwaltundWohn-

Geht in einer Mietwohnung etwas kaputt, stellt sich die Frage, ob der Vermieter oder der Mieter für die Reparatur aufkommen muss. Wen die jeweilige Erhaltungspflicht trifft, ist von
verschiedenen Faktoren abhängig. Ein Hausverwalter und ein Wohnrechtsexperten erklären, worauf es ankommt und wer zahlen muss. VON THERESA KOPPER

Von großen und kleinen Gebrechen
IMMO SERVICE

rechtsexperte Thomas Sochor.
„Dann muss die Schlichtungsstelle
beziehungsweise der Richter ent-
scheiden, wer für die Behebung auf-
zukommen hat.“
SindesdieundichtenFenster,diefür
die zu hohe Luftfeuchtigkeit in den
Innenräumen verantwortlich ge-
macht werden können, liegt es wie-
derumamEigentümer,diesezutau-
schen oder abzudichten. „Ein Son-
derfall sind Kastenstockfenster, die
esnoch invielenAltbautengibt.Bei
ihnenmussderBesitzerbeziehungs-
weise die Eigentümergemeinschaft
lediglich für die äußeren Flügel auf-
kommen.FürMängelanderinneren
Flügelebene ist der Mieter selbst zu-
ständig“, sagt Oliver Brichard, Ge-
schäftsführer der gleichnamigen
Haus- und Immobilienverwaltung.

Um kleine Reparaturen wird sich in
der Praxis wohl der Mieter küm-
mern.KleineKratzerimParkett,fei-
ne Risse in den Fliesen oder im
Waschbecken muss er reparieren –
wenn sie ihn stören. Denn zwingen
kann ihn der Vermieter nicht dazu.
Weil solche Gebrauchsspuren zur
gewöhnlichen Abnützung zählen,
sind diese mit dem Mietzins abge-
golten. Wenn mitvermietete Ein-
richtungsgegenständen wie der
HerdoderderKühlschrankkaputt-
gehen, ist die Sache komplizierter:
Kann kein nachteiliger Gebrauch
des Bewohners nachgewiesen wer-
den,mussderEigentümerdieRepa-
raturoderdenTauschdesGerätesfi-
nanzieren. Ist die Herdplatte aber
aufgrund des Fallenlassens einer
Pfannegesprungen,mussderMieter
für den selbst verursachten Schaden
aufkommen.

Bei der Therme scheiden sich eben-
fallsdieGeister. „Die jährlicheKon-
trolle von Wärmebereitungsanla-
gen kann gemäß MRG mit aus-

drücklichem Hinweis im Mietver-
trag auf den Mieter überwälzt wer-
den“, erklärt Sochor. „Für die
Reparatur oder den Austausch hat
dagegen der Vermieter zu sorgen.“
Undurchsichtiger ist die Lage bei
Objekten, für die das Allgemeine
Bürgerliche Gesetzbuch (ABGB)
zuständig ist – auf vermietete Ein-
und Zweifamilienhäusern trifft das
für gewöhnlich zu. „Hier kommt es
vor allem darauf an, was im Vertrag
steht“, sagt Sochor. „Wurde etwa
vereinbart, dass der Mieter in regel-
mäßigen Abständen die Fugen zwi-
schendenBodenplattenaufderTer-
rassemitKies auffüllenmuss, istdas
durchaus zulässig.“

Tritt ein Gebrechen auf, ist grund-
sätzlichderEigentümerdieersteAn-
laufstelle – unabhängig davon, ob
das MRG oder das ABGB zur An-
wendung kommt. „Wurde für das
Gebäude eine Verwaltung bestellt,
sollte man sich an diese wenden, um
zu klären, wie vorzugehen ist und
wer die Kosten für die Reparatur
übernimmt“, rät Oliver Brichard.
DieSchadensmeldungselbsterfolgt
am besten schriftlich. „Wer auf
Nummer sichergehenmöchte, soll-
te dem Schreiben auch Lichtbilder
der jeweiligen Stelle beilegen. Das
erleichtert dem Zuständigen nicht
nur das Einleiten weiterer Schritte,
sondern kann aus Beweisgründen
auchfürdenMieterselbsteinVorteil
sein“, sagt Sochor. Kommt der Ver-
antwortliche seiner Erhaltungs-
pflichtnichtnach,hatderMieterdie
Möglichkeit, die Arbeiten über das
Bezirksgericht beziehungsweise die
Schlichtungsstelle durchzusetzen.
„Einen diesbezüglichen Antrag auf
DurchführungdernotwendigenAr-
beiten kann der Mieter entweder
selbst einbringen oder sich von ei-
nem Rechtsanwalt oder einer Mie-
terorganisation vertreten lassen.“ «
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